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1. Unentgeltliche Überlassung 
von Wohnraum kann zu privatem  
Veräußerungsgeschäft führen 
 
Private Veräußerungsgeschäfte sind 

durch den Veräußerer im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung zu ver-

steuern. Diese Geschäfte entstehen, wenn 

ein Objekt erst gekauft und vermietet 

wird und anschließend innerhalb von 

zehn Jahren nach dem Anschaffungszeit-

punkt wieder veräußert wird.  

 

Bei einem Verkauf des Objekts innerhalb 

von zehn Jahren nach Anschaffung ent-

steht allerdings keine Steuerpflicht, wenn 

dieses im Zeitraum zwischen Anschaf-

fung oder Fertigstellung und Veräuße-

rung ausschließlich zu eigenen Wohn-

zwecken (1. Alternative) oder im Jahr der 

Veräußerung und in den beiden vorange-

gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwe-

cken (2. Alternative) genutzt wurde. 

 

Ein Ehepaar erwarb ein bebautes Objekt 

und überließ dieses ihren drei Kindern, 

die dort während ihrer Studienzeit lebten. 

Nachdem die Kinder ihr Studium beendet 

hatten, wurde das Objekt wieder veräu-

ßert. Ein steuerpflichtiger Veräußerungs-

gewinn wurde nicht angegeben, da die 

Steuerpflichtigen der Auffassung waren, 

dass die Befreiungsvorschrift greifen 

würde. Eine Eigennutzung würde auch 

dann vorliegen, wenn ein Kind, für das 
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der Steuerpflichtige einen Anspruch auf 

Kindergeld hat, in dem Objekt wohnt. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied 

jedoch, dass eine Wohnung, die der Steu-

erpflichtige unentgeltlich an (leibliche) 

Kinder überlässt, die im maßgeblichen 

Zeitraum der zehn Jahre keinen Anspruch 

(mehr) auf Kindergeld haben, die Woh-

nung nicht zu „eigenen Wohnzwecken“ 

genutzt wird. Der Kindergeldanspruch 

lief in diesem Fall während des Studiums 

aus. Damit ist laut BFH eine Überlassung 

an Dritte gegeben, die steuerlich nicht be-

günstigt wird. Es ist damit von einer steu-

erpflichtigen Veräußerung auszugehen. 

 

 

2. Jahressteuergesetz ist be-
schlossen 
 

Nach der Verabschiedung des Jahressteu-

ergesetzes durch den Bundestag folgte 

die Zustimmung des Bundesrats am 

16.12.2022. Nach der Verkündung im 

Bundesgesetzblatt stehen die steuerli-

chen Änderungen für 2023 und teilweise 

auch rückwirkend für 2022 fest. Von ei-

nigen geplanten Änderungen berichteten 

wir bereits im Oktober und Dezember. 

Aus diesem Grund werden nachfolgend 

nur die Änderungen aufgezeigt, die sich 

von den Entwürfen unterscheiden: 

 

Gebäude-Abschreibung: 

Steuerpflichtige hatten bislang die Mög-

lichkeit eine verminderte Abschreibungs-

dauer für ihre Gebäude geltend zu ma-

chen, wenn sie eine kürzere Nutzungs-

dauer nachweisen konnten. Der erste Ent-

wurf sah eine Streichung dieser Regelung 

vor, nun bleibt die Möglichkeit aber doch 

wie bisher bestehen. 

 

Die Erhöhung des linearen AfA-Satzes 

von 2 % auf 3 % sollte ursprünglich Ge-

bäude betreffen, die nach dem 30.6.2023 

fertig gestellt werden, gilt nun aber schon 

für Gebäude, deren Fertigstellung nach 

dem 1.1.2023 erfolgt. 
 

Grundrentenzuschlag: 

Rückwirkend zum 1.1.2021 wird derje-

nige Rentenbetrag steuerfrei gestellt, 

welcher aufgrund des Grundrentenzu-

schlags geleistet wird. Die betroffenen 

Steuerpflichtigen erhalten den Grundren-

tenzuschlag dadurch ungekürzt und ha-

ben somit mehr Geld für die Bestreitung 

ihres Lebensunterhalts zur Verfügung. 
 

Werbungskosten-Pauschbetrag: 

Der Werbungskosten- oder Arbeitneh-

merpauschbetrag erhöht sich ab 2023 pro 

Veranlagungszeitraum auf 1.230 €. 
 

Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

hende: 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

hende wird um 252 € auf insgesamt 4.260 

€ angehoben. 
 

Häusliches Arbeitszimmer: 

Ist das Arbeitszimmer nicht der Mittel-

punkt der gesamten beruflichen Tätig-

keit, wird der Höchstbetrag ab 2023 zu 

einem Pauschbetrag in Höhe von 1.260 € 

pro Veranlagungsjahr umgewandelt, der 

dem Steuerpflichtigen gewährt werden 

kann. Die tatsächlichen Kosten müssen 

dadurch nicht mehr nachgewiesen wer-

den. 
 

Homeoffice-Pauschale: 

Die bisherige Regelung wird noch erwei-

tert und es können ab 2023 je 6 € für bis 

zu 210 Tage im Homeoffice steuermin-

dernd angegeben werden, was zu einem 

Höchstbetrag von 1.260 € im Jahr führt. 

Der Betrag bleibt auch bei mehreren Ar-

beitsverhältnissen gleich. Ein separates 

Arbeitszimmer ist dafür nicht erforder-

lich. 
 

Förderung von PV-Anlagen: 

Um den Ausbau von PV-Anlagen weiter 

zu fördern, soll eine Ertragsteuerbefrei-

ung für bestimmte PV-Anlagen gelten. 
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Dazu gehören PV-Anlagen, wenn diese 

eine Leistung von max. 30 kW (Brutto-

nennleistung laut Marktstammdatenre-

gister) bei Einfamilienhäusern und Ge-

werbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- 

und Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäu-

den haben. Entgegen des ursprünglichen 

Entwurfs müssen diese nicht mehr über-

wiegend zu Wohnzwecken genutzt wer-

den. Diese Regelung gilt bereits rückwir-

kend zum 1.1.2022. 

 

 

3. Erleichterung für Unterneh-
men bei der Offenlegung 
 

Noch immer haben Unternehmen mit den 

Folgen der Corona-Pandemie zu kämp-

fen. Zur Entlastung der betroffenen Un-

ternehmen hat nun das Bundesamt für 

Justiz (BfJ) Erleichterungen im Bereich 

der Offen- und Hinterlegungspflichten 

beschlossen. 

 

Die Erleichterung betrifft die Unterneh-

men, deren gesetzliche Frist zur Offenle-

gung von Rechnungsunterlagen für das 

Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31. 

12.2021 ein Jahr später am 31. 12.2022 

endet. Vor dem 11.4.2023 wird das BfJ 

keine Ordnungsgeldverfahren gegen 

diese einleiten. 

 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die 

Unternehmer dadurch nicht von der Ver-

pflichtung zur Offenlegung ihrer Jahres-

abschlüsse freigestellt sind. Auch eine 

automatische Fristverlängerung liegt da-

mit nicht vor. Bei der Maßnahme geht es 

allein um eine Erleichterung für die Un-

ternehmen. Weitere Maßnahmen sind 

zurzeit nicht in Planung. Auch die Einlei-

tung neuer Vollstreckungsmaßnahmen 

wird unverändert aufgenommen. 

 

 

 

 

4. Hinzurechnung eines Kir-
chensteuer-Erstattungsüberhangs 
 

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass in 

dem Fall, wenn die erstatteten Aufwen-

dungen die geleisteten Aufwendungen 

bei den Sonderausgaben übersteigen und 

dadurch ein Erstattungsüberhang ent-

steht, der Erstattungsüberhang mit ande-

ren im Rahmen der jeweiligen Nummer 

anzusetzenden Aufwendungen zu ver-

rechnen ist. Ein dann noch verbleibender 

Erstattungsüberhang ist dem Gesamtbe-

trag der Einkünfte hinzuzurechnen. 

 

In Anlehnung an diese Vorschrift hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) ein entschiede-

nes Urteil veröffentlicht. Ein Steuer-

pflichtiger erwartete für 2009 einmalig 

hohe Einkünfte. Allerdings blieben die 

erwarteten Einkünfte aus. Die geleistete 

Kirchensteuervorauszahlung wirkte sich 

deswegen bei den Sonderausgaben nicht 

steuermindernd aus. Dies stand in 2012 

endgültig fest und hatte zur Folge, dass in 

2012 eine hohe Kirchensteuererstattung 

für den Veranlagungszeitraum 2009 und 

keine Kirchensteuerzahlung erfolgte. In 

dem Einkommensteuerbescheid 2012 

wurde die Kirchensteuererstattung als Er-

stattungsüberhang dem Gesamtbetrag der 

Einkünfte hinzugerechnet. 

 

Der BFH führte dazu aus, dass ein Erstat-

tungsüberhang lediglich ein „Überstei-

gen“ der erstatteten Aufwendungen über 

die im Erstattungsjahr geleisteten Auf-

wendungen erfordert, die auch 0 € betra-

gen können. Ein Kirchensteuer-Erstat-

tungsüberhang liegt damit auch dann vor, 

wenn der Steuerpflichtige im Veranla-

gungszeitraum der Kirchensteuererstat-

tung keine Kirchensteuer gezahlt hat. Die 

Hinzurechnung findet auch dann statt, 

wenn sich die erstattete Zahlung im Zah-

lungsjahr nicht steuermindernd ausge-

wirkt hat. 
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5. Basiszinssatz wurde ange-
passt 
 
Bereits seit dem 1.7.2016 betrug der gel-

tende Basiszinssatz in Deutschland -0,88 

%. Aufgrund der aktuellen wirtschaftli-

chen Entwicklung wurde der Basiszins-

satz zum Jahreswechsel angepasst. Die 

Deutsche Bundesbank ist dazu verpflich-

tet, den aktuellen Stand im Bundesanzei-

ger zu veröffentlichen. Zum 1.1.2023 

wurde des Basiszinssatz nun auf 1,62 % 

erhöht. 

 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 

Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 

die Prozentpunkte, um welche seine Be-

zugsgröße seit der letzten Veränderung 

des Basiszinssatzes gestiegen oder gefal-

len ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für 

die jüngste Hauptrefinanzierungsopera-

tion der Europäischen Zentralbank vor 

dem ersten Kalendertag des betreffenden 

Halbjahres. 

 

 

6. Rentenbeginn bei aufge-
schobener Altersrente 
 

Der Bundesfinanzhof erließ am 

31.8.2022 ein Urteil, in dem er Stellung 

zu dem maßgeblichen Zeitpunkt des Ren-

tenbeginns bezieht. Der Rentenbeginn 

entscheidet über die anzuwendende Höhe 

des Besteuerungsanteils.  

 

Als maßgebliches Jahr des Rentenbe-

ginns gilt grundsätzlich das Jahr; in dem 

der Rentenanspruch entstanden ist, also 

seine Voraussetzungen erfüllt sind. Wird 

der Beginn des Renteneintritts auf Antrag 

des Rentenberechtigten zur Erlangung ei-

nes höheren Rentenanspruchs über das 

Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus 

aufgeschoben, ist der Zeitpunkt maßgeb-

lich, den der Rentenberechtigte in Über-

einstimmung mit den entsprechenden 

Rechtsgrundlagen des für ihn geltenden 

Versorgungssystems als Beginn seiner 

aufgeschobenen Altersrente bestimmt. 

 

Der erstmals für das Jahr, das dem Jahr 

des entsprechende Rentenbeginns folgt, 

zu ermittelnde steuerfreie Teilbetrag der 

Rente hat für Folgejahre keine Bindungs-

wirkung. Ein eventueller Fehler, der dem 

Finanzamt in einem bestandskräftig ver-

anlagten Vorjahr bei der Ermittlung des 

steuerfreien Rententeilbetrags unterlau-

fen ist, ist daher nicht in die Folgejahre zu 

übernehmen. 

 

 

7. Bewertung der Einlage ei-
ner GmbH-Beteiligung 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) veröffent-

lichte kürzlich eine Entscheidung über 

die korrekte Bewertung der Einlage einer 

GmbH-Beteiligung bei Ausschüttung aus 

dem steuerlichen Einlagekonto. In dem 

Urteil nahm der BFH zu mehreren As-

pekten Stellung. 

 

Zum einen ist die Einlage eines Anteils 

an einer Kapitalgesellschaft mit den An-

schaffungskosten zu bewerten, wenn der 

Steuerpflichtige an der Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Einlage wesentlich i. S. 

von § 17 EStG beteiligt ist. Damit bestä-

tigt der BFH bisherige Urteile zu der The-

matik. 

 

Zum anderen ist bei der Bewertung auch 

der Wertzuwachs zu erfassen, der sich im 

Privatvermögen zu einer Zeit gebildet 

hat, als der Anteilsinhaber noch nicht we-

sentlich beteiligt war. Die Ausschüttun-

gen einer Kapitalgesellschaft aus dem 

steuerlichen Einlagekonto sind bei dem 

gewerblich tätigen Gesellschafter im 

Rahmen des Betriebsvermögensver-

gleichs erfolgswirksam zu erfassen, so-

weit sie die Anschaffungskosten der Be-

teiligung übersteigen. 
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8. Neue Vorgaben aus dem 
Verpackungsgesetz 
 
Seit Jahresbeginn sind Restaurants, Bist-

ros und Cafés, die Essen und Getränke 

zum Mitnehmen verkaufen, verpflichtet, 

ihre Produkte auch in Mehrwegverpa-

ckungen anzubieten. Die neue Mehrweg-

angebotspflicht aus dem Verpackungsge-

setz muss von allen „Letztvertreibenden“ 

eingehalten werden, die Lebensmittelver-

packungen aus Kunststoff sowie Einweg-

getränkebecher unabhängig von deren 

Material in Verkehr bringen. Damit sind 

all jene gemeint, die mit Essen oder Ge-

tränken befüllte Take-away-Verpackun-

gen an Verbraucher verkaufen, wie z. B. 

Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch 

Kantinen, Tankstellen, Supermärkte oder 

Cateringbetriebe. 

 

Von der Pflicht ausgenommen sind klei-

nere Geschäfte wie Imbisse, Spätis und 

Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäf-

tigte oder weniger arbeiten und die 

gleichzeitig eine Ladenfläche von nicht 

mehr als 80 m2 haben. Statt der oben dar-

gestellten Mehrwegangebotspflicht ha-

ben diese Betriebe die Option, ihren Kun-

den zu ermöglichen, mitgebrachte Mehr-

wegbehältnisse befüllen zu lassen. Ket-

ten, wie zum Beispiel Bahnhofsbäcke-

reien, können von der Ausnahme für 

kleine Unternehmen keinen Gebrauch 

machen. 
 

 

9. Neue Förderrichtlinie zum 
Umweltbonus seit 1.1.2023 
 

Ab 1.1.2023 wird die Förderung für 

Elektroautos degressiv ausgestaltet und 

es gibt sie nur noch für rein elektrische 

Fahrzeuge. Maßgeblich für den Förder-

antrag ist das Datum der Antragstellung 

beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (bafa.de/elektromobilitaet). 

Eine Antragstellung ist nur für Fahrzeuge 

möglich, deren Zulassung bereits erfolgt 

ist. 

 

Beim Umweltbonus beträgt der Bundes-

anteil an der Förderung ab 1.1.2023 

4.500 € bis zu einem Netto-Listenpreis 

des Basismodells von 40.000 € und 3.000 

€ bei einem Netto-Listenpreis über 

40.000 € bis 65.000 €. Die Mindesthal-

tedauer beim Kauf und beim Leasing ver-

doppelt sich auf 12 Monate. 

 

Ab 1.9.2023 sind nur noch Privatperso-

nen antragsberechtigt und ab 1.1.2024 

sinkt der Bundesanteil auf 3.000 € und 

der Förderdeckel auf 45.000 € Netto-Lis-

tenpreis des Basismodells. Der Anteil der 

Hersteller beträgt, wie bisher, 50 % der 

Gesamt-Bundesförderung. 
 

 

10. Suchmaschinen müssen 
Falschinformationen auslisten 
 

Nach einem Urteil des Europäischen Ge-

richtshof v. 8.12.2022 muss der Betreiber 

einer Suchmaschine die in dem aufgelis-

teten Inhalt enthaltenen Informationen 

auslisten, wenn der Antragsteller nach-

weist, dass sie offensichtlich unrichtig 

sind. Dabei ist es nicht erforderlich, dass 

sich dieser Nachweis aus einer gerichtli-

chen Entscheidung ergibt, die gegen den 

Herausgeber der Website erwirkt wurde. 

 

In Bezug auf die Anzeige der Fotos in 

Gestalt von Vorschaubildern („thumb-

nails“) betont der Gerichtshof, dass die 

nach einer namensbezogenen Suche er-

folgende Anzeige von Fotos der betroffe-

nen Person in Gestalt von Vorschaubil-

dern einen besonders starken Eingriff in 

die Rechte dieser Person auf Schutz des 

Privatlebens und der personenbezogenen 

Daten darstellen kann. 

 

Der Gerichtshof stellt fest, dass der Be-

treiber einer Suchmaschine, wenn er in 
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Bezug auf in Gestalt von Vorschaubil-

dern angezeigte Fotos mit einem Auslis-

tungsantrag befasst wird, prüfen muss, ob 

die Anzeige der fraglichen Fotos erfor-

derlich ist, um das Recht auf freie Infor-

mation auszuüben, das den Internetnut-

zern zusteht, die potenziell Interesse an 

einem Zugang zu diesen Fotos haben. 
 

 

11. Keine Gebühr für das Er-
rechnen der Vorfälligkeitsentschä-
digung 
 

Das Errechnen der Höhe einer Vorfällig-

keitsentschädigung im Fall der vorzeiti-

gen Rückführung eines Darlehens gehört 

zu den vertraglichen Nebenpflichten ei-

ner Bank gegenüber Verbrauchern. Die 

Bank darf dafür kein gesondertes Entgelt 

verlangen. Das Oberlandesgericht Frank-

furt am Main (OLG) hat mit seiner Ent-

scheidung eine Bank verurteilt, die Ver-

wendung einer Klausel, mit der 100 € für 

die Errechnung verlangt wurden, zu un-

terlassen. 

 

Die Richter führten aus, dass ein Darle-

hensnehmer grundsätzlich ein Informati-

onsbedürfnis hat. Die Berechnung der 

Vorfälligkeitsentschädigung ist komplex 

und beinhaltet Rechenoperationen, die 

für den durchschnittlichen Verbraucher 

schwer nachzuvollziehen sind. Die Bank 

kann dagegen die Entschädigung mithilfe 

eines Computerprogramms ohne großen 

Aufwand errechnen. Die Berechnung 

stellt damit keine zusätzliche Sonderleis-

tung dar, die einer gesonderten Vergü-

tung unterliegt. Dies gilt unabhängig 

davon, ob es tatsächlich zur vorzeiti-

gen Rückführung kommt oder nicht. 

 

 

12. Arbeitszeiterfassung für Ar-
beitgeber verpflichtend 
 

Das Bundesarbeitsgericht stellte in sei-

nem Beschluss vom 13.9.2022 klar, dass 

Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzge-

setz verpflichtet sind, ein System einzu-

führen, mit dem die von den Arbeitneh-

mern geleistete Arbeitszeit erfasst wer-

den kann. 

 

Festlegungen zum Inhalt der Arbeitszeit-

dokumentation sind noch nicht getroffen 

worden. Aber um die Einhaltung der 

Höchstarbeitszeit sowie der täglichen 

und wöchentlichen Ruhezeiten wirksam 

gewährleisten zu können, muss der Ar-

beitgeber Beginn, Ende und Dauer der 

täglichen Arbeitszeit eines jeden Arbeit-

nehmers aufzeichnen. 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales plant im ersten Quartal 2023 ei-

nen Vorschlag für die Ausgestaltung der 

Arbeitszeiterfassung im Arbeitszeitge-

setz (ArbZG) zu machen. Zurzeit ist im 

ArbZG geregelt, dass der Arbeitgeber zur 

Aufzeichnung der werktäglichen Ar-

beitszeit über acht Stunden sowie der ge-

samten Arbeitszeit an Sonn- und Feierta-

gen verpflichtet ist. 

 

 

13. Beweislast bei Zugang ei-
ner E-Mail 
 

Den Absender einer E-Mail trifft die 

volle Darlegungs- und Beweislast dafür, 

dass die E-Mail dem Empfänger zuge-

gangen ist. Ihm kommt nicht dadurch die 

Beweiserleichterung des Anscheinsbe-

weises zugute, dass er nach dem Versen-

den keine Meldung über die Unzustell-

barkeit der E-Mail erhält. 

 

Dieser Entscheidung des Landesarbeits-

gerichts Köln (LAG) lag der nachfol-

gende Sachverhalt zugrunde: Ein Mann 

und ein Unternehmen hatten einen Darle-

hensvertrag über 60.000 € für eine Fort-

bildung zum Flugzeugführer abgeschlos-

sen. Im Vertrag war geregelt, dass das 

Unternehmen auf die Rückzahlung ver-

zichtet, wenn es dem Darlehensnehmer 
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aus betrieblichen Gründen, insbesondere 

mangels Bedarfs an Flugzeugführern, 

nicht innerhalb von fünf Jahren nach Be-

endigung der Schulung die Übernahme in 

ein Cockpit-Arbeitsverhältnis anbietet. 

Es wurde ein Arbeitsvertrag geschlossen. 

Allerdings war zwischen dem Unterneh-

men und dem Arbeitnehmer streitig, 

wann das Arbeitsverhältnis angeboten 

wurde. Der Arbeitgeber gab an, dass er 

am letzten Tag der Frist eine E-Mail an 

den Mann schickte und reduzierte das 

Gehalt entsprechend der Vereinbarungen 

im Darlehensvertrag. Der Arbeitnehmer 

behauptete, dass ihm die Mail erst drei 

Tage nach Ablauf der Frist zugegangen 

war. Da der Arbeitgeber seine Angaben 

nicht beweisen konnte, entschied das 

LAG zugunsten des Arbeitnehmers. 

 

 

14. Kündigung wegen unter-
durchschnittlicher Leistung 
 

Wenn ein Arbeitnehmer über einen län-

geren Zeitraum die Durchschnittsleistung 

um mehr als 1/3 unterschreitet, kann dies 

im Einzelfall nach einschlägiger Abmah-

nung eine verhaltensbedingte ordentliche 

Kündigung rechtfertigen, entschieden die 

Richter des Landesarbeitsgerichts Köln 

im Mai 2022. 

 

Hat der Arbeitgeber vorgetragen, dass die 

Leistungen des Arbeitnehmers über einen 

längeren Zeitraum den Durchschnitt im 

vorgenannten Sinne unterschritten haben, 

ist es Sache des Arbeitnehmers, hierauf 

zu entgegnen, gegebenenfalls das Zah-

lenwerk und seine Aussagefähigkeit im 

Einzelnen zu bestreiten und/oder darzule-

gen, warum er mit seiner deutlich unter-

durchschnittlichen Leistung dennoch 

seine persönliche Leistungsfähigkeit aus-

schöpft. Hier können altersbedingte Leis-

tungsdefizite, Beeinträchtigungen durch 

Krankheit, aber auch betriebliche Um-

stände eine Rolle spielen. Legt der Ar-

beitnehmer derartige Umstände plausibel 

dar, so ist es alsdann Sache des Arbeitge-

bers, sie zu widerlegen. Trägt der Arbeit-

nehmer hingegen derartige Umstände 

nicht vor, gilt das schlüssige Vorbringen 

des Arbeitgebers als zugestanden. Es ist 

dann davon auszugehen, dass der Arbeit-

nehmer seine Leistungsfähigkeit nicht 

ausschöpft. 

 

 

15. Geldbuße wegen unange-
messen hoher Miete 
 

Der Eigentümer einer 33,1 m2 großen 

Einzimmerwohnung mit Kochnische, 

fensterlosem Bad/WC, Flur und Balkon 

in Frankfurt a. M. vermietete diese teil-

möblierte Wohnung für 550 €/Monat kalt 

zzgl. Nebenkosten von 180 €/Monat. Auf 

Anzeige des Mieters ermittelte das Amt 

für Wohnungswesen wegen des Ver-

dachts der Mietpreisüberhöhung. 

 

Das Amtsgericht verurteilte daraufhin 

den Vermieter wegen vorsätzlichen Ver-

einnahmens einer unangemessenen ho-

hen Miete unter Ausnutzung des in 

Frankfurt a. M. herrschenden Mietwoh-

nungsangebotes zu einer Geldbuße von 

3.000 €. Das Oberlandesgericht Frankfurt 

a. M. (OLG) hat diese Entscheidung mit 

seinem Beschluss v. 1.11.2022 bestätigt. 

Die Richter des OLG führten aus, dass 

eine Miete, die um mehr als 20 % über 

dem üblichen Entgelt liegt, unangemes-

sen ist. 

 

 

16. Unfall – Mithaftung bei deut-
licher Überschreitung der Richtge-
schwindigkeit auf Autobahnen 
 

Nach der Straßenverkehrsordnung darf 

ein Fahrstreifen nur gewechselt werden, 

wenn eine Gefährdung anderer Verkehrs-

teilnehmer ausgeschlossen ist. Steht eine 

Kollision zweier Kraftfahrzeuge in einem 

unmittelbaren zeitlichen und örtlichen 
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Zusammenhang mit einem Fahrspur-

wechsel, spricht grundsätzlich der An-

scheinsbeweis für die Missachtung der 

Sorgfaltspflichten, die für den Spur-

wechsler gelten. Den Spurwechsler trifft 

dann im Regelfall eine Alleinhaftung. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Mün-

chen (OLG) entschiedenen Fall kam es 

auf einer Autobahn im Zusammenhang 

mit einem Spurwechsel zu einem Unfall. 

Dieser wurde maßgeblich vom Spur-

wechsler verursacht. Die Richter hatten 

jedoch zu klären, ob der Geschädigte u. 

U. mithaftet, da er die Richtgeschwindig-

keit (130 km/h) um 70 km/h überschritten 

hatte. Nach den Ausführungen eines 

Sachverständigen hätte der Unfall bei 

Einhaltung der Richtgeschwindigkeit 

vermieden werden können. 

Das OLG hielt eine Haftungsbeteiligung 

des Überholenden von 25 % für sachge-

recht. 

 

 

17. Verfahrensbeistand für ein 
Kind auch bei bekanntem Kindes-
willen 
 

Die Bestellung eines Verfahrensbei-

stands nach dem Gesetz über das Verfah-

ren in Familiensachen und in den Ange-

legenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-

keit (FamFG) ist regelmäßig erforderlich, 

wenn das Interesse des Kindes zu dem 

seiner gesetzlichen Vertreter in erhebli-

chem Gegensatz steht. Wobei für die Er-

forderlichkeit eines Verfahrensbeistands 

bereits die Möglichkeit des Bestehens ei-

nes Interessengegensatzes ausreicht. Ein 

erheblicher Interessengegensatz ist anzu-

nehmen, wenn es naheliegt, dass die El-

tern vornehmlich ihre eigenen Interessen 

durchsetzen wollen oder aufgrund der In-

tensität ihres Konflikts die Gefahr be-

steht, dass sie die Interessen des Kindes 

aus dem Blick verlieren, wobei entgegen-

gesetzte Sachanträge der Eltern ein Indiz 

für das Bestehen eines solchen Interes-

sengegensatzes sind. 

 

Sieht das Gericht trotz Vorliegens eines 

Regelbeispiels nach dem FamFG aus-

nahmsweise von der Bestellung eines 

Verfahrensbeistands ab, so ist dies in der 

Endentscheidung nachprüfbar zu begrün-

den. Es ist nicht ausreichend, dass das Fa-

miliengericht meint, den Kindeswillen 

bereits zu kennen. Die Rolle des Verfah-

rensbeistands ist es gerade und insbeson-

dere, das Interesse des Kindes festzustel-

len und im gerichtlichen Verfahren zur 

Geltung zu bringen. 

 

 

18. „Düsseldorfer Tabelle“ ab 
dem 1.1.2023 
 

Die von dem Oberlandesgericht Düssel-

dorf herausgegebene „Düsseldorfer Ta-

belle“ wurde zum 1.1.2023 geändert. Ne-

ben den Bedarfssätzen für minderjährige 

und volljährige Kinder änderte sich auch 

der Bedarf eines Studierenden, der nicht 

mehr bei seinen Eltern oder einem Eltern-

teil wohnt. Ferner erfolgte eine Anpas-

sung der sog. Selbstbehalte. 

 

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine 

bloße Richtlinie dar und dient als Hilfs-

mittel für die Bemessung des angemesse-

nen Unterhalts im Sinne des Bürgerli-

chen Gesetzbuches. Eine bindende recht-

liche Wirkung kommt ihr nicht zu. Zum 

1.1.2023 betragen die Regelsätze bei ei-

nem Nettoeinkommen des/der Unter-

haltspflichtigen bis 1.900 €: 

 

• 437 € für Kinder von 0 – 5 Jahren, 

• 502 € für Kinder von 6 – 11 Jahren, 

• 588 € für Kinder von 12 – 17 Jahren 

und 

• 628 € für Kinder ab 18 Jahren. 

 

Die Sätze steigen mit höherem Einkom-

men um bestimmte Prozentsätze. 

 



 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 9 von 9 

Stand: 01.02.2023 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Dierkes & Partner mbB Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
 

 
  

 

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der 

Internetseite des Oberlandesgerichts 

Düsseldorf unter https://www.olg-dues-

seldorf.nrw.de - Schnellzugriff - Düssel-

dorfer Tabelle. 

 
 
Kurz berichtet Vereins-Mitgliedsbei-
träge: Der Bundesfinanzhof hat die 

Abzugsfähigkeit von Mitgliedsbei-
trägen durch ein Urteil weiter ein-
gegrenzt. So können Mitgliedsbei-
träge an Vereine, die in erster Li-
nie der Freizeitgestaltung dienen, 
nicht steuermindernd abgezogen 
werden. 

 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.2.2023 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
15.2.2023 

Sozialversicherungsbeiträge  
24.2.2023 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2023 = 1,62 % 
 1.7. 2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Pro-
zentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: Dezember = 120,6; November = 121,6; Oktober = 
122,2;  
September = 121,1; August = 118,8; Juli = 118,4; Juni = 
117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; Februar 
= 112,5; Januar = 111,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 
 

 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

